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EINLEITUNG
Dieses Skriptum begleitet Sie durch die Ausbildung gemäß Fachkenntnisnachweis- 
verordnung 2007 und eignet sich darüber hinaus zur innerbetrieblichen Unterweisung  
für Industrie und Gewerbe.

Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst.

Definitionen sind entsprechend markiert. 

Im Anschluss an die Lehrinhalte finden Sie Übungsbeispiele zur Verständniskontrolle. 
Diese sollen Ihnen beim Erwerb des Wissens Hilfestellung geben.

1 .  GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Die Ausbildung zum Bedienen eines Staplers im Werksgelände erfolgt nach folgenden 
gesetzlichen Bestimmungen:

 B ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

 B Fachkenntnisnachweis-Verordnung (FK-V)

 B Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)

 B Straßenverkehrsordnung (StVO)

 B Kraftfahrgesetz (KFG)

 B Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO)

 B Kennzeichnungsverordnung (KennV)

!

?
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2.  VORAUSSETZUNGEN ZUM  
SELBSTSTÄNDIGEN FAHREN EINES  
STAPLERS IM WERKSGELÄNDE

1. Staplerfahrerausweis (Führerschein)

Für Stapler, welche die Last außerhalb der Radbasis aufnehmen können. Die Gültigkeit in 
anderen Staaten ist mit den örtlichen Behörden abzuklären.

2. Fahrbewilligung der Firma

Berechtigt den Staplerfahrer zum innerbetrieblichen Lenken bestimmter Stapler, für deren 
sichere Bedienung er verantwortlich ist.

Die Fahrbewilligung kann seitens der Firma jederzeit ohne Angabe von Gründen einge-
zogen werden, insbesondere wenn der Fahrer zum Lenken eines Staplers körperlich und 
geistig nicht geeignet ist.

Für betriebsfremde Personen ist ebenfalls eine Fahrbewilligung und Unterweisung  
erforderlich!

3. Besondere Unterweisung

Unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten sind für Staplerfahrer schriftliche 
Betriebsanweisungen zu erstellen. Mit diesen ist der Staplerfahrer hinsichtlich der 
Sicherheits- und Verkehrsregeln besonders zu unterweisen:

 B Allgemeiner Fahrbetrieb und Bedienung des Staplers

 B Aufnehmen, Sicherung, Transport und Absetzen von Lasten

 B Be- und Entladen des Staplers

 B Personentransport (wenn vorgesehen)

 B Sicherung gegen unbefugte Inbetriebnahme

 B In- und Außerbetriebnahme

 B Firmeninterne Regelungen und Vorschriften

 B Die Herstellerangaben in der Betriebsanleitung sind einzuhalten!

4. Mindestalter

18 Jahre  
(Ausnahmegenehmigung für Lehrlinge seitens des Arbeitsinspektorates möglich)

!
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3.  VERKEHRSREGELN IM WERKSVERKEHR

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt für Straßen mit öffentlichem Verkehr.  
Für Straßen ohne öffentlichen Verkehr (Werksgelände, Arbeitsstätte) gilt:

Auf dem Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) insoweit, als 
andere Rechtsvorschriften oder die Straßenerhalter nichts anderes bestimmen.

Die wichtigsten Regeln für den Staplerverkehr  
(sofern firmenintern keine strengeren Regelungen gelten)

 B Fahren auf der rechten Straßenseite – auch bei Kurvenfahrt (keine Kurven „schneiden“).

 B Entgegenkommenden Fahrzeugen nach rechts ausweichen.

 B Ausreichenden Seitenabstand insbesonders zu Personen einhalten – mindestens 0,5 m.

 B Links überholen (Personen, Fahrzeuge).

 B Die Fahrgeschwindigkeit ist den Verkehrs- und Arbeitsplatzverhältnissen anzupassen (z. B. 
schmale Gänge, Türen und Tore, Durchfahrten, Personenverkehr), so dass bei Gefahr ein 
rechtzeitiger Stillstand mit dem Stapler möglich ist.

 B Bei gefährlichen Situationen oder unübersichtlichen Verkehrsverhältnissen – Gebrauch der Hupe.

 B Der Rechtskommende hat Vorrang.

 B Beachtung der in der Firma befindlichen Ampeln (oft bei Toren) und Verkehrszeichen.

 B Fahrtrichtungswechsel (z. B. Abbiegen bei einer Kreuzung) ist mit Handzeichen oder Blinker 
anzuzeigen.

Einige Verkehrszeichen:

!

Allgemeines Fahrverbot Fahrverbot für Fahrzeuge 
über 5,5 t Gesamtgewicht 

Vorrang geben

Querrinnen
(Bodenunebenheiten)

Gefährliches Gefälle Halt vor Kreuzung
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4 .  FAHRT AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN

4 .1  Überqueren einer öffentlichen Straße (oder Befahren 
einer ganz kurzen Strecke)

 B Mit jedem Stapler gestattet.

Keine Zulassung oder polizeilicher Führerschein notwendig. 
Abklärung mit der örtlichen Verkehrsüberwachung wird empfohlen.

4.2  Längere Fahrt auf öffentlicher Straße (2 Möglichkeiten)
1. Möglichkeit:

 B Für Stapler mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 km/h kann von der Behörde eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt werden und 

 B der Stapler ist mit einer Tafel   10 km   zu kennzeichnen.

2. Möglichkeit:

 B Stapler mit Zulassung und mit behördlichem Kennzeichen und

 B der Staplerfahrer benötigt den entsprechenden polizeilichen Führerschein.
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5 .  VERANTWORTUNG DES STAPLERFAHRERS

Der Staplerfahrer ist verpflichtet, sämtliche Vorschriften und Unterweisungen 
einzuhalten und zeichnet sich durch eine sichere, vorausschauende und bedachte 
Arbeitsweise aus.

Verantwortungsbereich des Staplerfahrers:

 B In- und Außerbetriebnahme
 B Bedienung
 B Beladung
 B Fahrweise
 B Abstellen und Lagern der Lasten
 B Bestimmungsgemäße Verwendung
 B Pflege und Wartung
 B Einhalten der firmeninternen Betriebsanweisungen
 B Störungen, Schäden oder Unfall dem Vorgesetzten melden

Für die Beladung und Ladungssicherung eines Lkw ist der Belader ebenfalls mit verant-
wortlich! Es wird der Besuch eines Ladungssicherungskurses empfohlen.

Das Nichteinhalten von Vorschriften sowie gefährliche Arbeitsweisen können 
gravierende straf-, zivil- und verwaltungsrechtliche Folgen für den Staplerfahrer und 
eventuell für Vorgesetzte haben! Weiters kann eine Aufhebung des Versicherungs-
schutzes eintreten!

6 .  DEFINITION EINES STAPLERS

Begriffsbestimmung (gem. Arbeitsmittelverordnung) eines Staplers:

„Hubstapler sind mit Gabeln, Plattformen oder anderen Lastaufnahmemitteln ausgerüstete 
selbstfahrende Arbeitsmittel mit Hubmast, die dazu bestimmt sind, Lasten zu heben, sie an 
einen anderen Ort zu verbringen, dort abzusetzen oder zu stapeln oder in Regale einzu-
bringen oder um sonstige Manipulationstätigkeiten mit Lasten unter Verwendung besonde-
rer Zusatzgeräte durchzuführen. Hubstapler mit hubbewegtem Fahrersitz sind Hubstapler, 
die mit einem Fahrerplatz ausgerüstet sind, der mit dem Lastaufnahmemittel zum Einlagern 
von Lasten in Regale angehoben wird.“

!

!
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7 .  UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE

Hubstapler werden nach verschiedenen Merkmalen unterschieden oder eingeteilt, welche 
nachfolgend erläutert werden.

7 .1  Führerscheinpflicht (Staplerfahrerausweispflicht)

Stapler, welche die Last außerhalb der Radbasis aufnehmen können, sind wegen der 
erhöhten Kippgefahr führerscheinpflichtig.

Stapler (Hubwagen), welche 
die Last nur innerhalb der 
Radbasis aufnehmen können, sind 
führerscheinfrei.

Deichselgeführte Stapler sind 
ebenfalls führerscheinfrei.

Unabhängig von der Führerscheinpflicht gelten die anderen Voraussetzungen weiterhin 
(Fahrbewilligung, besondere Unterweisung, Alter).

Last innerhalb der Radbasis und Deichselstapler  
= führerscheinfrei

Last außerhalb Radbasis = führerscheinpflichtig
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7.2  Antriebsarten

In naher Zukunft werden auch Stapler mit Hybrid- oder Brennstoffzellentechnik ausgeführt 
werden.

7.3  Bedienungsarten

 
Wird der Stapler nicht vom vorgesehenen Bedienungsplatz aus bedient, so 
können der Staplerfahrer und sein gesamtes Umfeld durch herabfallende 
Lasten, den wegrollenden Stapler etc. gefährdet werden!

Die Bedienung eines Staplers darf nur vom vorgesehenen Bedienungsplatz (Sitz, 
Standfläche, mitgängergeführt) erfolgen!

Fahrerstandstapler Fahrersitzstapler Deichselgeführter Stapler

Elektroantrieb 
- Gleich- oder Wechselstromantrieb

Verbrennungsantrieb 
- Dieselmotor 
- Benzinmotor 
- Gasmotor



!




